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§ 7 NÖ FischG 2001
 NÖ FischG 2001 - NÖ Fischereigesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2022

§ 7

Fangstatistik und Fangbericht

(1) Der Fischereiausübungsberechtigte hat für seine Reviere pro Kalenderjahr eine Fangstatistik zu führen. Der

F i s c h e r g a s t hat für die Zwecke der Fangstatistik einen Fangbericht auszufüllen und dem

Fischereiausübungsberechtigten vorzulegen. Der Fischereiausübungsberechtigte hat die Fangstatistik bis zum 30. Juni

des Folgejahres dem Fischereirevierverband schriftlich vorzulegen.

(2) Der NÖ Landes8schereiverband hat unter Bedachtnahme auf die Ziele dieses Gesetzes durch Verordnung den

Inhalt und die Form des Fangberichts und der Fangstatistik zu bestimmen. In der Fangstatistik ist jedenfalls jeder

unbeabsichtigte Fang und jede unbeabsichtigte Tötung der gemeinen Flussmuschel einzutragen.
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